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Text 

§. 50. 

(1) Ungeachtet der Auflösung der Genossenschaft kommen bis zur Beendigung der Liquidation im 
Uebrigen in Bezug auf die Rechtsverhältnisse der bisherigen Genossenschafter unter einander, sowie zu dritten 
Personen die Anordnungen des ersten und zweiten Abschnittes zur Anwendung, soweit sich aus den 
Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes und aus dem Wesen der Liquidation nicht ein Anderes ergibt. 

(2) Der Gerichtsstand, welchen die Genossenschaft zur Zeit ihrer Auflösung hatte, bleibt bis zur 
Beendigung der Liquidation für die aufgelöste Genossenschaft bestehen. Zustellungen an die Genossenschaft 
geschehen mit rechtlicher Wirkung an einen der Liquidatoren. 


